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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die Schaffung eines Genehmigten 

Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 

Absatz 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung 

 

 

Der Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

zu Tagesordnungspunkt 6 liegt vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der VERBIO 

Vereinigte BioEnergie AG, Thura Mark 18, 06780 Zörbig und Ritterstraße 23 (Oelßner’s Hof), 04109 

Leipzig aus. Er ist auch über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.verbio.de/Hauptversammlung zugänglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 

kostenlos und unverzüglich eine Abschrift erteilt. 

 

Die Gesellschaft macht den Inhalt des Berichts wie folgt bekannt: 

 

Die von der Hauptversammlung am 31. Januar 2020 beschlossene und am 10.03.2021 in Höhe 

von EUR 183.632,00 ausgenutzte Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals 

der Gesellschaft um bis zu EUR 31.500.000.00 gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes 

Kapital) läuft zwar erst am 30. Januar 2025 aus, die Ermächtigung in der bisherigen Form soll im 

Wesentlichen in der bisherigen Fassung erneuert werden, dabei an das neue Grundkapital 

angepasst und der Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre bei Aktienausgabe gegen Sacheinlage 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu einem Betrag von 20 Prozent des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals festgelegt werden. Die bestehende Ermächtigung 

soll mit Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben werden.  

 

Um den Handlungsspielraum der Gesellschaft im Hinblick auf etwaige Kapitalerhöhungen zu 

erweitern, soll ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 31.591.816,00 – dies entspricht 

50 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals – geschaffen werden.  

 

Durch diese Ermächtigung wird der Vorstand der Gesellschaft – mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

– in einem angemessenen Rahmen in die Lage versetzt, die Eigenkapitalausstattung der VERBIO 

Vereinigte BioEnergie AG gerade auch im Hinblick auf die vom Vorstand verfolgte strategische 

Weiterentwicklung des Konzerns und der gezielten Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in 

dynamischen Märkten anzupassen. Das Genehmigte Kapital dient ferner insbesondere der 

Finanzierung möglicher Beteiligungserwerbe. Um diese Ziele mit der erforderlichen Flexibilität 

erreichen zu können, muss die Gesellschaft – unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen – 

stets über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügen. Da Entscheidungen über 

die Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die 

Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen abhängig ist. So soll 

unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG ein 

langfristiger und kontinuierlicher Ertragszuwachs erzielt werden. 

 

http://www.verbio.de/Hauptversammlung


2 

 

 

Im Falle einer Aktienausgabe gegen Sacheinlagen wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht 

der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu einem Betrag von EUR 12.636.726,00, das 

entspricht 20 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals, 

auszuschließen. Hierdurch wird es dem Vorstand ermöglicht, ohne Beanspruchung der Börse 

eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen diese Aktien 

im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern einsetzen zu 

können. Dabei zeigt sich, dass beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen in der Regel größere Einheiten betroffen sind. Vielfach müssen 

hierbei sehr hohe Gegenleistungen gezahlt werden. Diese Gegenleistungen können oder sollen – 

insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur – oft nicht mehr in 

Geld erbracht werden. Veräußerer bestehen verschiedentlich darauf, als Gegenleistung Aktien der 

erwerbenden Gesellschaft zu erhalten. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung 

anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante 

Akquisitionsobjekte. Gleichzeitig wird die Liquidität der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer 

Aktien aus dem Genehmigten Kapital als Gegenleistung für Akquisitionen geschont. Gleiches gilt 

für die Nutzung des Genehmigten Kapitals zur Bedienung von Erwerbspflichten oder 

Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die mit Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft im 

Rahmen der Regelungen zur Vorstandsvergütung vereinbart wurden oder werden. Mit den 

Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft sind variable Vergütungsbestandteile vereinbart, die einen 

Anreiz für eine langfristige, auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung 

setzen. Diese variablen Vergütungsbestandteile können nach Wahl des Aufsichtsrats statt in bar 

durch Aktien der Gesellschaft erfüllt werden. Die Entscheidung darüber, ob diese 

Vergütungsbestandteile in bar oder durch Aktien der Gesellschaft bedient werden, liegt allein beim 

Aufsichtsrat. Auch hierdurch wird die Liquidität der Gesellschaft geschont und die Möglichkeit, diese 

Vergütungsbestandteile auch durch neue Aktien aus genehmigtem Kapital zu bedienen, erhöht die 

Flexibilität der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat wollen die Möglichkeit der Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital in jedem 

Fall nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung in einem 

angemessenen Verhältnis stehen. Dabei soll der Ausgabepreis der zu begebenden neuen Aktien 

grundsätzlich am Börsenkurs ausgerichtet werden. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom 

Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird somit vermieden. Bei Abwägung all dieser 

Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen 

angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten. 

 

Wird das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein 

Bezugsrecht zu gewähren, wobei das Bezugsrecht auch gemäß § 186 Absatz 5 AktG unter 

Einschaltung eines die neuen Aktien übernehmenden Kreditinstituts oder eines Unternehmen, das 

im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG gleichgestellt ist, eingeräumt werden kann. Der Vorstand 

soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher 
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Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, 

dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 

Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 

Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals sind diejenigen Aktien mit anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer 

Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind.  

 

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 Prozent des 

Grundkapitals auszuschließen, um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der 

den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet, 

setzt den Vorstand in die Lage, Aktien zum Zwecke der Platzierung mit börsennahem Ausgabekurs 

zu emittieren. Die Gesellschaft ist so in der Lage, sich bietende Marktchancen schnell und flexibel 

zu nutzen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung einen höheren 

Mittelzufluss als bei einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Dabei wird dem Schutzbedürfnis der 

Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes durch die Möglichkeit eines Nachkaufs über 

die Börse zum aktuellen Börsenkurs Rechnung getragen.  

 

Durch die vorgeschlagene Ermächtigung erhält die Gesellschaft auch die Möglichkeit, ohne Zukauf 

über die Börse eigene Aktien der Gesellschaft bis zu einem anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 

zur Verfügung zu haben, um sie Mitarbeitern der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG oder mit der 

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG i.S.d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen als 

Mitarbeiteraktien zu Vorzugskonditionen anbieten zu können. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien 

liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch die Identifikation der Mitarbeiter 

mit dem Unternehmen und die Übernahme von Mitverantwortung gefördert werden. Um den 

Mitarbeitern Aktien aus dem Genehmigten Kapital anbieten zu können, ist es erforderlich, das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Angaben zu den Ausgabebeträgen der Aktien sind zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da Termin und Umfang der jeweiligen 

Inanspruchnahme des Genehmigten Kapitals noch nicht feststehen. Der Vorstand wird mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats im Einzelfall unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft und 

ihrer Aktionäre über den Ausgabebetrag entscheiden und dafür Sorge tragen, dass Aktien den 

Arbeitnehmern zu einem angemessenen Ausgabebetrag angeboten werden. 

 

Außerhalb der vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss kann das Bezugsrecht 

der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats nur für Spitzenbeträge, die infolge des 

Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden 

können, zur Erleichterung der Abwicklung ausgeschlossen werden. 

 

Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
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Konkrete Pläne zur Inanspruchnahme des Ermächtigungsrahmens bestehen derzeit nicht. Der 

Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann 

tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft 

und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über 

die Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 

 

 

Zörbig/Leipzig, 15. Dezember 2021 

 

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

Claus Sauter  Prof. Dr. Oliver Lüdtke 

Vorstandsvorsitzender  Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

 

 

 

 

Theodor Niesmann  Bernd Sauter 

Vorstand  Vorstand 

 

 

 

 

Stefan Schreiber 

Vorstand 


